                                        Alexander Müller
                 30449 Hannover, den 1.11.2004, Hengstmannstr. 8

                  offenes Schreiben                                  
Herrn

Johannes Pallenberg

Facharzt für Psychiatrie 

– Psychotherapie –

Am Bruche 8                                                     Tel. 0175 4431808

31515  Wunstorf

Betr.: AZ 1161 Js 76362/04

          Termin 9.11.2004

Sehr geehrter Herr Pallenberg!

Als Anlage übersende ich Ihnen mein heutiges Schreiben an die Staats-

anwaltschaft Hannover.

Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist mit

gleicher Post eingelegt.

Wie Sie der Anlage entnehmen, verstoßen Sie gegen die Menschenrechts-

konventionen, so daß ich mich auf meinen 

         Rechtsanspruch auf Recht und Einhaltung der Menschenrechte

stütze.

In Erwartung der Antwort des EuGH werde ich zum Schutz meines Lebens

dem von Ihnen gesetzten Termin nicht entsprechen.

Ich bitte um Kenntnisnahme. 

Folgende Pressemitteilungen sind ergangen:

Anweisung von Frau Zypries:

Offizieller Besuch von Generalsekretär Terry Davis in Berlin – 

28. Oktober 2004  

 

Generalsekretär in Berlin: Gespräche auf höchster Ebene

http://www.coe.int/T/d/Com/Dossiers/offizielle-besuche/2004-Berlin-Davis/Zusammenfassung-Besuch.asp 
Die Justizministerin wies darauf hin, daß die Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichtes bezüglich der Menschenrechtskonvention und der deutschen Verfassung in den Medien falsch interpretiert worden sei und bestätigte den bindenden Charakter der Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. 

http://www.saar-echo.de/news.php?news_ID=14978
Deutscher Justiz wird der Marsch geblasen

Menschenrechtsgerichtshof / Vize-Generalsekretärin: Straßburger Urteile sind zu befolgen 

Straßburg. Der Europarat hat der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVG) widersprochen, wonach deutsche Gerichte nicht zwingend an die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gebunden sind. Laut Artikel 46 der Europäischen Menschenrechtskonvention seien alle Unterzeichnerstaaten verpflichtet, die Straßburger Urteile zu befolgen, erklärte die stellvertretende Generalsekretärin des Staatenbundes, Maud de Boer-Buquicchio, am Freitag in Straßburg. Damit sei die Verbindlichkeit der Urteile des Menschenrechtsgerichtshofs unzweideutig klargestellt.
1995-2004 Auswärtiges Amt:

Die Vertragsstaaten der Konvention sichern allen ihrer Herrschaftsgewalt unterstehenden Personen diese Rechte und Freiheiten zu.
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und Zusatzprotokolle
Stand: Juni 2002


Die "Europäische Menschenrechtskonvention" – in Kraft seit dem 3.9.1953 – sieht eine Reihe von Grundrechten und –freiheiten vor: 

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Müller

Veröffentlicht im Internet unter: www.bfed.info/bfed/ & www.alexis-mueller.de      
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